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Einzelheiten der Bebauung 

1. Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodens der eingeschoss i-:
gen Wohngebäude darf nicht höher 1 iegen als o, 55 m über 
der jeweils zugeordneten Straßenverkehrsfl~che. 
J,uanahmen von dieser Fests.etzung sindnur zulässig,wenn 
sie durch Geländeform,Oberfläehen- oder Grundwasser
stand, Hochwasser und Höhenlage der Scl!mutzwass erleitun
gen bedingt sind. 

2. Als Abgrenzung der B~ul(?;runds tücke zu den Verkehrsflächen 
sind Einfriedigungen bis o,8o m Höhe als Hecken mit 
Schutzzaun zulässig~ 
An den seitlichen und rückwärtigen Grenzen der freiste
henden Einfamilienhäuser sind Zäune oder Hecken biS zu 
einer Höhe von 1, 2o m zugelassen. 

3. Auf dem Baugrundstück für das Gymnasium an der Kücknitzer 
HallJ'tstraße ist eine Umformerstation in den Schulgebäuden 
unterzubringen. 


